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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2022: Kultur, Sprache, Kirchen

Nach gut zwei Jahren Covid-19-Pandemie war es dieses Jahr endlich wieder so weit:
Die Schweiz durfte die Kultur wieder ohne Einschränkungen geniessen. Bereits am 16.
Februar 2022 hob der Bundesrat den Grossteil der nationalen Massnahmen – auch
diejenigen im Kulturbereich – auf, woraufhin es in der Kultur ein breites Aufatmen und
Erwachen gab. Konzerte und Festivals, sowie Museen, Theater oder Kinos konnten
wieder gänzlich ohne Einschränkungen besucht werden. Dies führte auch dazu, dass
der Kulturbereich – nach zwei Jahren verstärkter Aufmerksamkeit durch Covid-19 – in
den Medien etwas aus dem Fokus geriet, wie Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse zeigt.

Die Kulturpolitik der Schweiz war 2022 von drei grösseren Themen geprägt: der
Abstimmung zur Revision des Filmförderungsgesetzes, dem neuen Bundesgesetz über
den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele und der Frage, wie die
Schweiz mit Nazi-Raubkunst umgehen soll. 

Nachdem die Beratungen zur Revision des Filmförderungsgesetzes – Lex Netflix – nach
langwierigen Diskussionen als letztes Geschäft der Kulturbotschaft 2021-2024 in der
Herbstsession 2021 zu einem Abschluss gekommen war, ergriffen die Jungfreisinnigen,
die Jungen Grünliberalen sowie die Junge SVP Ende Januar 2022 erfolgreich das
Referendum. Streaming-Anbietende wie Netflix oder Disney+ sollten mit diesem Gesetz
unter anderem dazu verpflichtet werden, vier Prozent des Umsatzes in das
schweizerische Filmschaffen zu investieren oder für die Bewerbung Schweizer Filme
einzusetzen. Zudem mussten die Plattformen 30 Prozent des Angebots mit
europäischen Beiträgen füllen. Die bürgerlichen Jungparteien störten sich besonders
an diesen beiden Punkten: Zum einen befürchteten sie, mit der Pflichtabgabe würde
eine Erhöhung der Abo-Preise einhergehen, und zum anderen erachteten sie die Quote
für europäische Filme und Serien als «bevormundend und eurozentristisch». Die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen das Gesetz im Mai 2022 jedoch mit 58.1
Prozent Ja-Stimmen an. Der Abstimmungskampf war dann auch das einzige Ereignis des
Jahres, welches im Bereich Kulturpolitik zu einem substantiellen Anstieg der medialen
Berichterstattung führte (vgl. Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse).

Ohne grosse mediale Beachtung fanden in der Herbstsession 2022 die Beratungen um
das neue Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele
nach gut zwei Jahren ein Ende. Ziel des Gesetzes soll es sein, Kinder und Jugendliche
besser vor Gewalt- und Sexualdarstellungen in Filmen und Videospielen zu schützen,
etwa durch eine schweizweite Alterskennzeichnung und -kontrolle der Produkte. Die
Verantwortung, diese Regelungen zu entwickeln, wurde den Branchenorganisationen
überlassen, welche entsprechende Expertinnen und Experten hinzuziehen sollen.

Für hitzige mediale Debatten sorgte hingegen die Kunstsammlung von Emil Bührle, der
gemäss Medien ein Nazisympathisant und Waffenlieferant im Zweiten Weltkrieg war. Als
Teile seiner Sammlung im Sommer 2021 im Kunsthaus Zürich ausgestellt worden waren,
waren darob hitzige Diskussionen entbrannt, insbesondere weil Bührle Nazi-Raubkunst
besessen habe und die Provenienz bei einigen Werken der Sammlung nicht endgültig
geklärt sei. Diese Debatte ging auch an Bundesbern nicht ohne Spuren vorbei. So
nahmen die Räte eine Kommissionsmotion der WBK-NR an, welche die Schaffung einer
Plattform für die Provenienzforschung von Kulturgütern forderte. Weiter hiessen sie
eine Motion gut, mit der eine unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt
entzogene Kulturgüter geschaffen werden sollte. Offen liessen die Räte, ob eine solche
Kommission auch für Raubkunst aus kolonialen Kontexten geschaffen werden soll.

Rund um die kirchen- und religionspolitische Fragen blieb es in der Bundespolitik im
Jahr 2022 eher ruhig, jedoch weckte die katholische Kirche der Schweiz einige mediale
Aufmerksamkeit, wie erneut in der APS-Zeitungsanalyse ersichtlich wird. Der Universität
Zürich war im Frühling 2022 in Form eines Pilotprojekts ein Forschungsauftrag erteilt
worden, mit dem die sexuellen Missbräuche innerhalb der Schweizer katholischen
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Kirche seit 1950 wissenschaftlich untersucht werden sollten. Dabei sollte ein Fokus auf
die Strukturen gelegt werden, welche dabei geholfen hatten, die Missbräuche zu
vertuschen. Zu diesem Zweck öffnete die katholische Kirche der Schweiz ihre
Geheimarchive für die Forschenden. 
Heftige Debatten rief auch der vom Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain
eingeführte, für die Angestellten aller Ebenen der katholischen Kirche verbindliche
Verhaltenskodex hervor, mit dem sexuellem Missbrauch vorgebeugt werden sollte.
Einige Priester von Chur weigerten sich, den Kodex zu unterzeichnen, da einzelne
Weisungen daraus der katholischen Lehre entgegenlaufen würden – so untersage er es
etwa, sich negativ über die sexuelle Ausrichtung von Menschen auszusprechen.

Anfang 2022 verlängerte das SEM die muslimische Seelsorge in den Bundesasylzentren,
welche Anfang 2021 in einzelnen Regionen als Pilotprojekt eingeführt worden war.
Zuvor hatte eine Studie des Schweizerischen Zentrums für Islam und Gesellschaft (SZIG)
der Universität Freiburg eine positive Bilanz gezogen. Sollten die Ergebnisse auch nach
diesem Jahr positiv ausfallen, strebt das SEM eine permanente Einführung des
Angebots und einen Ausbau auf alle Bundesasylzentren an – sofern die Finanzierung
dafür gesichert werden kann. Bereits 2018 war ein entsprechendes Pilotprojekt
aufgrund fehlender finanzieller Mittel auf Eis gelegt worden. 1

Kirchen und religionspolitische Fragen

Im Sommer 2019 gingen die Frauen in der Schweiz auf die Strasse, um ihr Recht auf
Gleichstellung einzufordern. So auch die Kirchenfrauen, die einem Aufruf des
Schweizerischen Katholischen Frauenbundes (SKF) gefolgt waren und sich im Juni den
Massen am Frauenstreik anschlossen. Bereits im Frühjahr hatte Vroni Peterhans,
Vizepräsidentin der rund 130'000 Frauen vertretenden Organisation gegenüber den
Medien verlauten lassen, dass die Kirchenfrauen Präsenz markieren werden. Pinke
Punkte mit der Aufschrift «Gleichberechtigung. Punkt. Amen.», selbstgebastelte pinke
Mitren und insbesondere pinke Stiefel sollten symbolisch aufzeigen, dass «die
Kirchenfrauen aus dem Sumpf der katholischen Kirche waten wollen [...], einem Sumpf
von sexuellem Missbrauch und Ungleichbehandlung der Geschlechter», wie Peterhans
vom St. Galler Tagblatt zitiert wurde. Unterstützung erhielt der SKF unter anderem von
der «IG feministische Theologinnen der Schweiz und Liechtensteins» und den
Evangelischen Frauen der Schweiz (EFS). 
Peterhans zeigte sich insbesondere von der Reformunfähigkeit und der von der
Männerdominanz geprägten Hierarchie der Kirche enttäuscht. Daher fordere man in
erster Linie eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die sich in der Öffnung
sämtlicher Ämter für die Frauen, mehr Mitbestimmung und weniger Hierarchie zeige.
EFS-Präsidentin Dorothea Forster teilte diese Anliegen und begründete die
Solidaritätsbekundungen der evangelischen Frauen darin, dass auch die Frauen in den
protestantischen Leitungsgremien untervertreten seien, obwohl sie das Pfarramt
bereits seit 50 Jahren ausüben dürften. Auch die Luzerner Theologin Jacqueline Keune
kritisierte in der NZZ, dass Frauen alleine aufgrund ihres Geschlechtes abgewertet und
ausgeschlossen würden. Gerade progressivere Frauen sähen – als einen möglichen Weg
mit dieser fortlaufenden Kränkung umzugehen –, lediglich noch den Austritt aus der
Kirche, was aber kaum zweckdienlich sein könne, da man so erst recht den Verfechtern
eines konservativen  Kirchenbildes die Deutungshoheit überliesse. Peterhans
erläuterte, dass die Frauen die Kirche trotz ihrer Fehler gern hätten, da sie ihnen eine
emotionale Heimat biete, gerade deshalb wollten sie sich am Streik beteiligen.
So werden sich die Kirchenfrauen zum einen am Streik selbst beteiligen, zum anderen
aber auch am darauf folgenden Wochenende vor und in den Kirchen auf sich
aufmerksam machen. Ginge es nach Peterhans, würden die Frauen gar einen Monat lang
streiken, um aufzuzeigen, wie wichtig sie für die Aufrechterhaltung des Betriebes sind
und wie viel unbezahlte Arbeit sie in den Gemeinden leisten. So sei die Zahl der
Pastoralassistentinnen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, aber obwohl sie
die gleiche Ausbildung absolvierten wie die Priester, hätten sie immer noch weniger
Befugnisse als diese. So dürften sie beispielsweise die Gottesdienste gestalten, Kinder
taufen und Ehen schliessen, nicht aber alle Sakramente – wie die Eucharistie, die
Beichte oder die Krankensalbung – spenden. Man wolle niemanden verletzen oder
Unschuldige bestrafen, aber dort wo es möglich sei, sollen die Frauen streiken. Im
Weiteren wolle man das Anliegen auch bei den Schweizer Bischöfen deponieren, da die
Reformbestrebungen schliesslich auch darauf abzielen würden, dass Frauen zu
Diakoninnen, Priesterinnen und Bischöfinnen geweiht werden könnten. Um dieses Ziel
erreichen zu können, müsse man zunächst menschen- aber auch männerfreundliche
Strukturen – beispielsweise die Abschaffung des Pflichtzölibats – schaffen, damit die
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bestehenden Machtstrukturen aufgebrochen würden, denn aus der Politik und der
Wirtschaft wisse man, dass eine formale Gleichstellung alleine nicht ausreiche. Gemäss
der Aargauer Zeitung gebe es erste Anzeichen dafür, dass diese Anliegen auch von den
Männern unterstützt werden. So begrüsse es etwa Felix Gmür, Präsident der Schweizer
Bischofskonferenz (SKB), wenn der Papst grünes Licht für die Weihe von Diakoninnen
geben würde, da diese die Vorstufe des Priesteramtes darstellt. Dem medialen Echo
zufolge komme dies aber für den Papst auch weiterhin nicht in Frage. 
Zwei Tage nach dem Grossereignis zeigten sich die Organisatorinnen äusserst erfreut
oder gar überwältigt von ihrem Erfolg. In seiner Medienmitteilung verkündete der
Frauenbund, dass unzählige Kirchenfrauen und -männer dem Aufruf gefolgt und am
Frauenstreik für die Anliegen eingetreten seien. Zudem habe der Streik auch im
Wesentlichen dazu beigetragen, dass man sich sowohl innerhalb der Schweiz, als auch
über die Landesgrenzen hinweg stark habe vernetzen können. Im Weiteren habe die
Schweizer Bischofskonferenz Gesprächsbereitschaft bekundet und bereits einen
Gesprächstermin festgelegt. Wie die Basellandschaftliche Zeitung Anfang August aber
berichtete, sei das Gespräch für die Kirchenfrauen nicht nur positiv verlaufen. Auch
wenn Hansruedi Huber, Medienverantwortlicher des Bistums Basel, angab, dass das
Gespräch mit Bischof Gmür das gegenseitige Verständnis gefördert habe, fiel das Urteil
von Elke Kreiselmeyer, Leiterin der katholischen Pfarrei St.Stephan Therwil/Biel-
Benken, eher nüchtern aus: «Ein Erfolg war das für uns Frauen nicht», zitierte die
Zeitung. Das Bistum habe zugesichert, dass man den Fokus neu auf kulturelle
Veränderungen legen und entsprechend gezielte Aus- und Weiterbildungen im Bereich
der Gleichstellung fördern wolle. Zudem würden die Berufsbezeichnungen
dahingehend angepasst, dass der Zusatz «Laie» und «Assistent» gestrichen werden,
damit die Unterscheidung von Geistlichen und Theologen entfalle. Auch wolle man die
Frage des Zölibats auf nationaler Ebene besprechen, da sich das Bistum sowohl
verheiratete Priester als auch Frauen am Altar vorstellen könne. Für Kreiselmeyer aber
wäre es tatsächlich dann ein echter Erfolg gewesen, wenn die Kirche anerkannt hätte,
dass Frauen das Recht haben, ihre Rolle zu definieren und der wissenschaftliche
Nachweis, dass die Situation der Frauen kein biblisches Fundament habe, auch
anerkannt worden wäre. Dennoch sei das Gespräch nicht gänzlich wirkungslos gewesen,
zumal man mit Felix Gmür jemanden habe, der zuhöre und grundsätzlich immer zu
Gesprächen bereit sei. Es gebe aber weiterhin noch viel zu tun. 2

Anfang 2022 trat die katholische Kirche der Schweiz ins Zentrum der medialen
Aufmerksamkeit. Wie die Medien berichteten, entschieden die drei höchsten
Institutionen der Schweizer katholischen Kirche – die Schweizer Bischofskonferenz
(SBK), die Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RZK) und die Konferenz
der Vereinigung der Orden und weiterer Gemeinschaften des gottgeweihten Lebens
(Kovos) – im Frühling 2022, der Universität Zürich in Form eines Pilotprojektes einen
Forschungsauftrag zu erteilen, mit dem die sexuellen Missbräuche innerhalb der
schweizerischen katholischen Kirche seit 1950 wissenschaftlich untersucht werden
sollen. Dabei sollen insbesondere die Strukturen, die halfen, die sexuellen Missbräuche
zu verdecken, untersucht werden. Die sechs Forschenden, welche die Studie
durchführen sollten, erhielten zu diesem Zweck uneingeschränkten Zugriff auf die
geheimen Archive der katholischen Kirche der Schweiz. Die drei Organisationen
verpflichteten sich zudem, keinen Einfluss auf die Forschung auszuüben. Dieses
Pilotprojekt solle im Herbst 2023 zu einem Ende kommen und die Ergebnisse
veröffentlicht werden. Wie ernst es die katholische Kirche wirklich meine und wie
unbeschränkt der Zugriff auf alle Archive wirklich sei, müsse noch unter Beweis gestellt
werden, war in den Medien zu lesen. Eine treibende Kraft hinter diesem Projekt zur
Aufarbeitung war gemäss der Presse der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain: «[...]
bei gravierenden Fehlverhalten und schweren Verbrechen kann man die Vergangenheit
nicht einfach ruhen lassen», zitierte ihn die NZZ.
Opferorganisationen wie die Interessengemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im
kirchlichen Umfeld äusserten sich zufrieden darüber, dass endlich etwas getan werde.
Jedoch zeigten sie sich gegenüber den Medien auch irritiert darüber, dass es sich im
Moment lediglich um ein Pilotprojekt handle. Die Historikerinnen der Universität Zürich
zeigten sich in den Medien hingegen überzeugt davon, dass dies nur der erste Schritt
sei. «[D]ie Kirchenvertreter [würden sich] nicht der Illusion hingeben, mit dem
Pilotprojekt sei es getan», zitierte erneut die NZZ. Andere Stimmen, die in den Medien
zu Wort kamen, fürchteten hingegen durchaus, dass die katholische Kirche diese Studie
nutzen könnte, um mit der Aufarbeitung der Vergangenheit einen Schlussstrich zu
ziehen – obwohl bekannt sei, dass es auch heute noch zu Missbrauch komme.

Mit Bekanntwerden des Pilotprojektes versuchten Schweizer Medien einen Einblick in

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.04.2022
SARAH KUHN

01.01.65 - 01.01.23 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die seit längerem bekannte Problematik innerhalb der katholischen Kirche zu geben.
Dabei wurde etwa berichtet, dass 2017 ein Kapuzinerpater aus der Westschweiz aus
seinem Orden ausgeschlossen worden sei, weil sein jahrzehntelanger sexueller
Missbrauch Dutzender von Knaben ans Tageslicht gekommen war. Dass die katholische
Kirche geübt zu sein scheine, Missbräuche und das Tabuthema Sexualität unter den
Teppich zu kehren, zeige auch der Umstand, dass der Vatikan erst vor Kurzem eine
Studie zugänglich gemacht habe, welche seit den 1950er Jahren unter Verschluss
gehalten worden war. Der Schweizer Missionspater Jakob Crottogini hatte sich damals
mit der Frage beschäftigt, inwiefern die eigene Sexualität die Teilnehmer der
Priesterausbildung beschäftigte. Die Studie zeigte, dass die Sexualität für viele
Teilnehmer ein Problem darstellte: Über 58 Prozent der Befragten gaben an, dass sie
die Ehelosigkeit als schwer bis sehr schwer empfinden würden. Viele gaben weiter an,
dass sie zu wenig Aufklärung erfahren hätten und unter «unkeuschen» Phantasien
leiden würden. Der Verdacht liege nahe – so das Urteil der Medien –, dass viele
Missbrauchsfälle hätten verhindert werden können, wären Schriften wie diese nicht
vom Vatikan zensiert worden. Welches Ausmass der Missbrauch in der Schweiz
tatsächlich habe, sei nur schwer einschätzbar. Eine Studie aus Frankreich lasse aber
Schlimmes erahnen. Laut NZZ habe diese aufgedeckt, dass zwischen 1950 und 2020
insgesamt 330'00 Personen allein innerhalb der katholischen Kirche Opfer sexueller
Gewalt geworden seien. Dies entspricht über 4'700 Personen pro Jahr, also fast 13
Personen pro Tag. 
Dabei sei es nicht so, dass die katholische Kirche der Schweiz überhaupt keine
Massnahmen ergriffen hätte, um dem Missbrauch entgegenzuwirken – so die NZZ
weiter. Die Bischofskonferenz habe etwa 2002 das Fachgremium «Sexuelle Übergriffe
im kirchlichen Umfeld» gegründet. 2010 wurden interne Anlaufstellen für die Opfer
geschaffen und die Bischöfe entschuldigten sich dann erstmals offiziell bei ihnen.
Gemäss der Bischofskonferenz seien seither über diese katholische Anlaufstelle 380
Übergriffe gemeldet worden – Expertinnen und Experten würden gemäss NZZ aber von
einer enormen Dunkelziffer ausgehen, da es unwahrscheinlich sei, dass sich Opfer
solcher Taten, die innerhalb der katholischen Kirche geschahen, bei einer
kircheninternen Stelle melden würden. 2014 habe die Bischofskonferenz ausserdem
das kanonische Recht so angepasst, dass sexueller Missbrauch an Minderjährigen in
jedem Fall an die Justiz weitergeleitet werden müsse – dies gilt jedoch nur bei
schwerem Missbrauch wie Vergewaltigung und nicht bei Missbrauch an Erwachsenen.
Letztere Fälle würden nach wie vor mehrheitlich intern geregelt. 2016 wurde dann auch
eine «Genugtuungskommission» eingesetzt und ein Entschädigungsfond für verjährte
Fälle geschaffen. 3

Im Zuge der Auseinandersetzung der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch in
den eigenen Reihen legte das Bistum Chur Anfang April 2022 einen neuen
Verhaltenskodex vor. Dieser solle für alle Mitarbeitenden, Seelsorgenden und
Führungspersonen inklusive dem Bischof Joseph Maria Bonnemain verbindlich sein und
sei das «Herzstück der Prävention von spirituellem und sexuellem Missbrauch». Der
Kodex beinhalte konkrete Richtlinien und Standards, wie mit der eigenen Machtposition
umzugehen sei.
Damit könne der erste Schritt in Richtung «Kritisierbarkeit von Machtpositionen» sowie
zur Transparenz innerhalb der katholischen Kirche getan werden, schrieb das Churer
Bistum auf seiner Webseite. Der Kodex wurde von allen sieben bistümlichen
Landeskirchen der Kantone Graubünden, Zürich, Schwyz, Uri, Nidwalden, Obwalden und
Glarus sowie vom Churer Bischof Bonnemain selbst unterzeichnet. 
Der Kodex wurde in der Folge innerhalb der katholischen Kirche heftig kritisiert. So
wollten etwa 43 Geistliche des als konservativ geltenden Churer Priesterkreises den
Kodex nicht unterschreiben. Zwar erachteten sie 95 Prozent des Inhalts als
selbstverständlich und richtig, jedoch gebe es Passagen, bei denen der Kodex
«mehrfach die Lehre und Disziplin der Katholischen Kirche» verletze, berichteten die
Medien. Konkret ging es dabei etwa um den Umgang mit Homosexualität: Die Priester
befürchteten, dass sie mit den diesbezüglichen Regeln des Kodex entgegen ihren
Überzeugungen nicht mehr predigen dürften, dass Homosexualität nicht in Ordnung
sei. Zudem müsse einer Person gemäss Kodex nach einem Outing unterstützend zur
Seite gestanden werden, was die Kritiker ihrer Ansicht nach in einen Gewissenskonflikt
zwischen ihrem Bischof und ihrem Verständnis der katholischen Glaubenslehre bringen
würde. Die betroffenen Priester forderten darum den Bischof dazu auf, seine
Unterschrift zurückzuziehen und die Umsetzung auf Eis zu legen. Weiter solle eine
spezielle Kommission bestehend aus Priestern, Diakonen und pastoralen
Mitarbeitenden eingesetzt werden, welche den Kodex in Einklang mit der katholischen
Lehre bringen solle. 
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Der Bischof lehnte diese Forderung jedoch ab. Er erachtete es als möglich, die
kritisierten Passagen des Kodex so auszulegen, dass sie mit der Lehre einhergehen,
berichteten die Medien. Auch zwei Gespräche zwischen den Kritikern und Bischof
Bonnemain brachten keine Lösung in dieser Streitfrage, beide Parteien bestanden
weiterhin auf ihren Forderungen. Dieser Widerstand könnte gemäss Medien durchaus
Konsequenzen für die Priester haben, zumal eine Verweigerung der Unterschrift eine
Kündigung nach sich ziehen könne. Dies sei gemäss Arbeitsrecht jedoch problematisch,
erklärte Arbeitsrechtsspezialistin Isabelle Wildhaber gegenüber der NZZ: Da die Priester
dem Grossteil des Kodex unter Vorbehalt zustimmten, würde eine Kündigung wohl das
Verhältnismässigkeitsprinzip verletzen. 4
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